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47~/J A n f ra g e 
/ 
der Abg.Dr. P f e i f e 1', Neu wir t h, Dr. S t übe I' und 
Genossen 

an den :Bundesminister für soziale Verwaltung, 
betreffend dia Geltendmachung von VersorgungsansplÜchen durch sühne-

. '. I 

pfliohtige Kriegsopfer. 

-.-.-
. Bereits mit unserem in der Nationalratssitzung vom 20.Juni 1951 ainge-
1rachten Antrag70/A auf Abänderung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 

vom 14,7.1949 h~~enwir beantragt, der N~~ionalrat wolle § 60 KOVG., 
weil verfassungswidrig, rückwirkend mit 1.Jännerl950 aufheben; denn 

diese einfaohe Gesetzesbestimmung schloss su.hn~pflichtige Personen 
entgegen dem Verfassungsgrundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz von den 

Versorgungs!eistungen nach dem KOVG. aus. Dieser Initiativantrag wurde 

vom Nationalrat bisher nicht erledigt. 
Jedooh hat seither der Verf.GH. mit Erk.v.20.12.195l,G 4/51/8, den 

§ 60 KOVG.als verfassungswidrig aufgehoben. Diese Aufhebung trat aber 
! 

erst am Tage der Verlautbarung der bezügliohen KUndmachung des Bundes~ 
kanzleramtes vom 30.1.1952 im Bundesgesetzblatt, nämlich am 29.2~1952, 

in Kraft. 
Naoh einem Berioht der "Salzburger Nachriohten" vom 5.Ma.i I.J., Seite 1: 

"Hilte für belastete Kr.l egsopfer", el'ha.Iten jedoch die von dem verfassungs­
,widrigen§ 60 KOVG. Betroffenen dennoah keine Vers'orgungsleistungen, weil 

die Anmeldefrist für Ansprüche auf Versar gungsleistungen bereits am 

31.12. 1951 abgelaufen sei. 
Indea bestimmt § 50 KOVG., dass der Lauf der Anme1defrist solange ge ... 

ilemmt ist, als der Versorgungsberechtigte aus von ihm nicht zu ver­

tretenden Umständen an der Geltendma.ohung seines Anspruches gehindert ist. 

Nun ka.nn es keinem Zweifel unterliegen, dass die üblen Folgen einer, als 

verfassungswidrig anerkannten Bestimmung nicht von den hievon Betroffenen, 
sondern von den f"ür die verfassungswidrige Bestimmung Verantwortlichen, 

d.s. die Bundesregierung, der Nationalrat und Bundesrat der V.GP., der 

Bundeskanzler und der Bundespräsident. ~u verantworten sind. 
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Bei weithorziger, gerechter und sozialer Auslegung des Gesetzes müssten 

daher die bis 29~2~1952 durch die verfassungswidrigen Bestimmungen des 

~ 80 KOVG. an der Gel tendmachUng ihrel' latenten Yersorgungsansprüche 

Gehinderten auch jetzt noch ihre Versorgungsansprüche erfo1greidh geltend 

maohen k8nnen .. 

Ja es sollte J um den ihnen durch schuldhafte Rechtsverletzung zuge­

fügten Schaden wiedergutzumachen, § 80 KOVG. im Sinne unseres Antrages 

vom 20.8.1951 rückwirkend ab LLl950 aufgehoben werden, sodass die 

Geschädigten die Versorgungsleistungon von diesem Zeitpunkte nachgezahlt 

bekommen. 

nie unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundes­

minis tor tUr soziale Verwa1 tung elie 

A'.n fra g e: 

1.) Ist die erwähnte Meldung der "Salzburger Nachrichten" richtig? 

2.) Ist der Herr Minister bereit, in geeigneter Weise - allenfalls 

duroh eine Regierungsvorlage - dafür zu sorgen, dass die durch 

die verspätete ßufhebung des § 60 KOVG. Geschädigten 

a)die ihnen nach dem KOVG.gebührenden Versorgungsleistungen 

ehestens auch dann erhalten, wenn sie ihren Anspluoh erst 

nach dem 31..12,,1951 geltend gl;lmacht haben oder noch geltend 

machen, 

b) diese Versorgungsleistungen für die Zeit ab 191~1950 nachge­

zahlt bekommen? 

... ,.-o~.-~'" 
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